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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Kosten fü r Amtshandlungen und  

Verwaltungstätigkeiten der Stadt Braunschweig auf d em Gebiet des eigenen  
Wirkungskreises (Verwaltungskostensatzung) 

2. Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Recht sbehelfskosten in  
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (Rechts behelfskostensatzung) 

3. Änderung der Satzung über die Gebühren des Stadta rchivs Braunschweig  
(Archivgebührenordnung)  

 
 
„Die als Anlage 1 beigefügte Dreizehnte Satzung zur Änderung der Satzung über die  
 Erhebung von Kosten für Amtshandlungen und Verwaltungstätigkeiten der Stadt  
 Braunschweig auf dem Gebiet des eigenen Wirkungskreises (Verwaltungskostensatzung) 
 und weiterer Satzungen wird beschlossen.“ 
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Begründung: 
 
Die Stadt Braunschweig hat gemäß § 4 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) im eigenen Wirkungskreis Verwaltungsgebühren als Gegenleistung für Amtshand-
lungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten zu erheben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass 
geben. In der Verwaltungskostensatzung (VKS) sind die für die entsprechenden Gebühren-
heranziehungen maßgeblichen Regelungen (u.a. Schuldner, Tatbestand, Kostentarif)  
zusammengefasst.  
 
Die aus der Gebührenerhebung erzielten Einnahmen dienen dazu, die Kosten der individuell 
zurechenbaren öffentlichen Leistung ganz oder teilweise zu decken. Die einzelnen Gebühren-
sätze richten sich deshalb grundsätzlich nach den bei der Stadt für die jeweilige Leistungs-
erbringung entstehenden Personal- und Sachkosten. Sofern die Allgemeine Gebührenordnung 
des Landes (AllGO) oder andere spezielle Gebührenordnungen des Landes (z. B: Kosten-
ordnung für das amtliche Vermessungswesen) für den übertragenen Wirkungskreis Gebühren-
tatbestände enthalten, die mit Tatbeständen der VKS identisch sind, sind jeweils deren  
Gebührensätze übernommen worden. Damit ist sichergestellt, dass für eine gleichartige  
Leistung, unabhängig davon, ob sie im eigenen oder übertragenen Wirkungskreis erbracht  
wurde, eine gleichhohe Gebühr erhoben wird.  
 
Die VKS ist, einschließlich des Kostentarifes, zuletzt im Dezember 2009 angepasst worden. Mit  
der vorgeschlagenen Satzungsänderung sollen die Gebührenhöhen im eigenen Wirkungskreis 
zum einen an die inzwischen eingetretene Entwicklung von Kosten und Leistungsumfängen  
und zum anderen an das aktuelle Gebührenniveau des übertragenen Wirkungskreises ange-
passt werden. 
 
Nachdem zum Jahresende 2009 das Widerspruchsverfahren in Niedersachsen weggefallen ist, 
sind nur noch wenige Anwendungsfälle verblieben, in denen eine behördliche Entscheidung in 
einem Vorverfahren überprüft wird. Die Rechtsbehelfskostensatzung aus dem Jahre 1996 hat 
damit ihre ursprüngliche Bedeutung verloren. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, diese  
Satzung aufzuheben und in die Verwaltungskostensatzung die Gebührenregelungen aufzu-
nehmen, die den Regelungen des Landes Niedersachsen für besondere Fälle (Ablehnung eines 
Antrages; Änderung, Rücknahme oder Widerruf einer Amtshandlung; Widerspruch) in der AllGO 
entspricht. Zum einen sind damit alle Fallkonstellationen abgedeckt, die bisher im Rahmen  
eines Widerspruchsverfahrens entstehen konnten. Zum anderen sind damit auch hierfür bei 
gleichgelagerter Fallgestaltung im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis gleiche  
Regelungen anzuwenden. Im Übrigen wird damit der Intention der EU-Dienstleistungsrichtlinie 
nachgekommen, bei der Gebührenbemessung im Verwaltungskostenrecht auf den Verfahrens-
aufwand und nicht auf einen Gegenstandswert abzustellen. In diesem Zusammenhang steht 
auch die vorgeschlagene Änderung in der Archivgebührenordnung. 
 
Zudem sollen einige nicht mehr benötigte Gebührentarife entfallen. 
 
Gegenüberstellungen der bisherigen und der vorgesehenen Regelungen und Gebühren sowie 
weitere Erläuterungen sind als Anlagen 2, 3 und 4 beigefügt. Den eigenen Kostenkalkulationen 
liegen Berechnungen zu Grunde, die die notwendigen Arbeitsanteile, die Materialkosten und die 
Angemessenheit der Gebührenhöhe berücksichtigen (siehe Synopse ).  
 
I. V. 
 
gez. 
 
Geiger 
 
Anlagen  





Anlage 1 
 
13. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Kosten für Amts-
handlungen und Verwaltungstätigkeiten der Stadt Braunschweig auf dem Gebiet des 
eigenen Wirkungskreises (Verwaltungskostensatzung) und weiterer Satzungen vom 
27. Mai 2014  
 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
16. Dezember 2013  (Nds. GVBl S. 307) und der §§ 1, 2, 4 des Niedersächsischen  
Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl S. 41),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl S. 279) hat der Rat der  
Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
 


Art I 
 
Die Satzung über die Erhebung von Kosten für Amtshandlungen und Verwaltungstätigkeiten 
der Stadt Braunschweig auf dem Gebiet des eigenen Wirkungskreises (Verwaltungs-
kostensatzung) vom 16. Juni 1992 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 7 vom 
30. Juni 1992, S. 17 ff.) in der Fassung der 12. Änderungssatzung vom 8. Dezember 2009 
(Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 17 vom 18. Dezember 2009, S. 55 ff.) wird wie 
folgt geändert:  
 


 
1. § 3 Absatz 3 wird gestrichen. Die Absätze 4 bis 7 werden zu den Absätzen 3 bis 6. 


 
2. § 4 Absatz 1 Nr. 4 wird gestrichen. § 4 Absatz 1 Nr. 5 wird Nr. 4. 


 
3. § 7 wird folgender Absatz 3 angefügt: 


 
„(3)   Kosten einer Amtshandlung, die im förmlichen Verwaltungsverfahren vorgenom-


men wird, können durch Bescheid einem anderen Beteiligten auferlegt werden, 
soweit er sie durch unbegründete Einwendungen oder durch Anträge auf Be-
weiserhebungen und Rechtsbehelfe verursacht hat, die ohne Erfolg geblieben 
sind.“ 


 
4. § 11 wird gestrichen. Die §§ 12 bis 14 werden zu den §§ 11 bis 13. 


 
5. § 11 (neu) erhält folgende Fassung: 


 
„Kosten des Rechtsbehelfs 


 
Für die Erhebung von Rechtsbehelfskosten auf dem Gebiet des eigenen Wirkungs-
kreises gilt Tarifziffer 13 des Kostentarifs dieser Satzung.“ 


 
6. Im Kostentarif 1  


 
• erhält die lfd. Nr. 1 folgende Überschrift:  


 
„1 Fotokopien, Ausfertigungen, Abschriften, Überlassung elektronischer Dateien“ 


 
• werden die Tarifnummern 1.1 bis 1.3 wie folgt gefasst: 


 
1.1 Herstellen von Fotokopien durch die Kostenschuldnerin oder  


den Kostenschuldner mit einem behördlichen Kopiergerät, je Seite 







 
1.1.1 bis zum Format DIN A 4 0,06 bis 0,90 Euro 
1.1.2 im Format DIN A 3 0,30 bis 3,00 Euro 
1.1.3 bei größeren Formaten     bis 15,00 Euro 
 
1.2 Herstellen von Ausfertigungen, Abschriften und Fotokopien durch  


Beschäftigte von Behörden, je Seite 
 
1.2.1 bis zum Format DIN A 3 


 
1.2.1.1 für die ersten 50 Seiten 0,60 Euro 
1.2.1.2 für jede weitere Seite 0,17 Euro 
1.2.2 bei größeren Formaten als DIN A 3, je Seite Gebühr nach Nr. 1.1.3 
 
1.3 Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien, je Datei 
 
1.3.1 Wenn die Daten für die Überlassung gespeichert werden  


müssen  5,00 Euro 
1.3.2 Im Übrigen 2,50 Euro“ 


 
• werden die Gebühren der Tarifnummer 1.4 wie folgt geändert: 
 


lfd. Nr. 1.4.1 7,20 Euro 
lfd. Nr. 1.4.2.1 1,00 bis 1,50 Euro 
lfd. Nr. 1.4.2.2 1,70 bis 2,50 Euro 
     


7. Der Kostentarif 3 erhält folgende Fassung: 
 


„3  Akteneinsicht  
Gewährung von Akteneinsicht, je angefangene Viertelstunde 14,50 Euro 
Bei Versendung der Akten, je Sendung zuzüglich 12,00 Euro 


 
Anmerkung zu Tarifziffer 3: 
a) Die Gebühr wird nicht erhoben, wenn die Akteneinsicht in einem laufenden 


Verfahren an Verfahrensbeteiligte gewährt wird. 
b) Die Aufwendungen, die Dritten für die Versendung der Akten zu zahlen sind, 


sind in der Gebühr nicht enthalten und gesondert als Auslagen zu erheben.“ 
 


8. Im Kostentarif 6  
 
• erhalten die Tarife 6.1.4 bis 6.1.7 folgende Fassung: 


 
„6.1.4 Vervielfältigung im Format A2 
 schwarz/weiss   3,50 Euro  
 Farbe bis 10 % (Farbig Strich) 12,00 Euro 
 Farbe bis 80 % (Farbig Fläche) 18,00 Euro 
 Farbe mehr als 80 % (Farbig intensiv) 23,00 Euro 
 
6.1.5  Vervielfältigung im Format A1 
 schwarz/weiss   4,50 Euro 
 Farbe bis 10 % (Farbig Strich) 15,00 Euro 
 Farbe bis 80 % (Farbig Fläche) 22,00 Euro 
 Farbe mehr als 80 % (Farbig intensiv) 29,00 Euro 
 
6.1.6  Vervielfältigung im Format A0 
 schwarz/weiss   7,50 Euro 
 Farbe bis 10 % (Farbig Strich) 20,00 Euro 







 Farbe bis 80 % (Farbig Fläche) 29,00 Euro 
 Farbe mehr als 80 % (Farbig intensiv) 39,00 Euro 
 
6.1.7 Vervielfältigung im Format >A0 
 schwarz/weiss 
 je 10 cm Überlänge 0,70 Euro 


Farbe bis 10 % (Farbig Strich) 
je 10 cm Überlänge 2,50 Euro 


Farbe bis 80 % (Farbig Fläche) 
je 10 cm Überlänge 3,50 Euro 


Farbe mehr als 80 % (Farbig intensiv) 
je 10 cm Überlänge 4,50 Euro 


 
Anmerkung: Bei den Tarifziffern 6.1.4 bis 6.1.7 gilt der jeweilige Gebührensatz für 
Farbig intensiv insbesondere für Plakate, Fotos und Poster sowie daneben für Flä-
chenintensiven Schwarz/Weiß-Druck.“ 


 
• erhält die Tarifziffer 6.2 folgende Fassung: 


 
„6.2  Zuschläge/Ermäßigungen für die Tarife 6.1.4 bis 6.1.7 
  
6.2.1 Papierzuschläge für hochwertigere Papiersorten (in Euro pro qm) 
 Premium Satin (120g/qm) 2,20 Euro 
 Posterpapier matt (150g/qm) 3,30 Euro 
 Fotopapier semimatt (170 g/qm) 6,00 Euro 
 
6.2.2 Ermäßigung 


Ab dem fünften Abdruck derselben Vorlage ermäßigt sich die  
Gesamtgebühr für alle Exemplare des Abdrucks um 10 %.“ 
 


9. Bei der Tarifziffer 7 im Kostentarif 
 


• wird folgende Nr. 7.5 angefügt: 
 


„7.5  Ausstellung von steuerlichen Bescheinigungen  
für die Vergabe öffentlicher Aufträge 


 
je Bescheinigung      6,00 bis 40,00 Euro“ 


 
• rückt die Anmerkung zu den Tarifziffern 7.1 und 7.2 an das Ende der Tarifziffer 7 


und erhält die Überschrift: „Anmerkung zu den Nrn. 7.1, 7.2 und 7.5:“ 
 


10. Im Kostentarif 8  
 
• wird die Gebühr der Tarifnummer 8.1 auf 19,00 Euro je angefangene halbe  


Stunde Arbeitszeit erhöht. 
 


• wird die Tarifziffer 8.2 gestrichen 
 


• erhält Tarifziffer 8.3 folgende Fassung: 
 


„Für den Fall, dass die Stadt Abzüge und Vergrößerungen im Fachhandel  
herstellen lässt, wird der entsprechende Rechnungsbetrag als Auslagenersatz 
erhoben. Für die mit der Auftragsvergabe erforderlichen Tätigkeiten 
je Auftrag        9,50 Euro“ 
 


• wird die Tarifziffer 8.6 gestrichen 







 
• erhält der einleitende Text der Tarifziffer 8.7.1.6 folgende Fassung:  
 


„Einblendung in Online-Medien 
Je Bild oder je angefangener Vorlagenseite bzw. bei Filmen, Tonträgern und 
ähnlichen Datenträgern je angefangener Wiedergabeminute“  
(Hinweis: Die Zeiträume und die Gebührenhöhen bleiben unverändert) 
 


11. Die Gebühr der Tarifnummer 9 (Video-, Medienproduktionen und –dienstleistungen) 
wird  auf 30,00 Euro je angefangene halbe Stunde Arbeitszeit reduziert. 
 


12. Im Kostentarif wird der Text der Tarifziffer 10 wie folgt gefasst (die Gebührenhöhe 
bleibt unverändert): 


 
„Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen 
 
Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen (auch gewerblicher Art) 
und andere zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten vorgenommene Amts-
handlungen, für die in diesem Kostentarif oder in anderen Vorschriften besondere 
Gebühren weder bestimmt sind noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist.“ 


 
13. In den Kostentarif wird folgende Tarifziffer 13 aufgenommen: 


 
„13  Gebühren in besonderen Fällen (Ablehnung eines Antrages; Änderung,  


Rücknahme oder Widerruf einer Amtshandlung; Widerspruch) 
 
13.1 Ablehnung eines Antrages 
 Ablehnung eines Antrages auf Vornahme einer Amts- 


handlung aus anderen Gründen als wegen Unzustän- 
digkeit der Behörde nach Zeitaufwand 


  
 höchstens  bis zur Höhe der für 


die Vornahme der 
Amtshandlung fest-
zusetzenden Gebühr 


  
 mindestens  12 Euro, soweit nicht 


für die Vornahme der 
Amtshandlung eine 
geringere Gebühr 
vorgesehen ist. 


 
13.2 Änderung, Rücknahme, Widerruf einer Amtshandlung 
 Nachträgliche Änderung, Rücknahme, Widerruf einer  
 Amtshandlung, sofern die oder der Betroffene dazu 
 Anlass gegeben hat und  
 
13.2.1  wenn im Zeitpunkt der Tätigkeit für die Amtshandlung  
 eine Gebühr vorgesehen ist nach Zeitaufwand 
 
 höchstens  bis zur Höhe der für 


die Vornahme der 
Amtshandlung fest-
zusetzenden Ge-
bühr 


 mindestens 12 Euro 
 







13.2.2 wenn im Zeitpunkt der Tätigkeit für die Amtshandlung  
 eine Gebühr nicht vorgesehen ist 12 bis 1.750 Euro  
 
13.3 Zurücknahme eines Antrages auf Vornahme einer Amts- 
 handlung nach Beginn seiner sachlichen Bearbeitung,  
 jedoch vor deren Beendigung     
 
13.3.1 wenn die Gebührenberechnung für die Amtshandlung  


nach einem Zeitaufwand erfolgt nach dem bis zur Zu- 
  rücknahme des An-


trages  entstandenen 
Zeitaufwand 


 
13.3.2 in anderen Fällen bis zu 75 v.H. der für  


  die Amtshandlung 
festzusetzenden  
Gebühr 


 
mindestens        12 Euro,  


 soweit nicht für die 
Vornahme der Amts-
handlung eine gerin-
gere Gebühr vor-
gesehen ist 


 
13.4 Widerspruch 
 
13.4.1 Entscheidung über einen Widerspruch, soweit der  
 Widerspruch erfolglos bleibt oder der Widerspruch nur 
 deshalb Erfolg hat, weil die Amtshandlung aufgrund 
 unrichtiger oder unvollständiger Angaben vorgenommen 
 oder abgelehnt worden ist 
 
13.4.1.1 in einer gebührenpflichtigen Angelegenheit   das Eineinhalbfache  


der Gebühr, die für 
die angefochtene 
Entscheidung anzu-
setzen war 
 


mindestens       50 Euro 
 
13.4.1.2 wenn für die angefochtene Amtshandlung eine 
  Gebühr nicht vorgesehen oder die Amtshandlung 


 gebührenfrei war      30 bis 3.000 Euro 
 
13.4.1.3 wenn der erfolglose Widerspruch von einem Dritten 
  eingelegt worden war      30 bis 3.000 Euro 
 
13.4.2 Entscheidung über einen ausschließlich gegen eine  
 Kostenfestsetzung eingelegten Widerspruch, soweit der 
 Widerspruch erfolglos bleibt bis zu 10 v.H. des 
          strittigen Betrages 
 


mindestens       15 Euro 
 
13.4.3 Zurücknahme eines Widerspruches nach Beginn  
 seiner sachlichen Bearbeitung jedoch vor deren 
 Beendigung 







 
 
13.4.3.1 wenn die Gebührenberechnung für die Amts- 
  handlung nach dem Zeitaufwand erfolgt nach dem bis zur Zu- 


rücknahme des Wi-
derspruchs entstan-
denen Zeitaufwand 
 


mindestens       15 Euro 
 
13.4.3.2 in anderen Fällen bis zu 75 v.H. der  


Gebühr nach 13.4.1 
oder 13.4.2 
 


mindestens       15 Euro 
 
13.4.4 Wird dem Widerspruch teilweise stattgegeben oder wird 


er teilweise zurückgenommen, so ermäßigt sich bei ver-
mögensrechtlichen Angelegenheiten die zu errechnende 
Gebühr nach dem Verhältnis der Abweisung oder der  
Zurückweisung zu dem geltend gemachten Anspruch. Die 
Gebühr beträgt jedoch mindestens ¼ der zu errechnen-
den Gebühr. 
Bei nichtvermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die 
Hälfte der zu errechnenden Gebühr zu erheben. 


 
 
Anmerkungen zu Tarifziffer 13: 
a) Gebühren nach dieser Tarifziffer sind nur zur erheben, soweit nicht andere Tarif-


ziffern des Kostentarifs oder andere Rechtsvorschriften besondere Regelungen 
enthalten. 


b) Für den Zeitaufwand ist je angefangene halbe Stunde der Kostensatz nach Tarif-
ziffer 4 anzusetzen. 


c) Ist eine Amtshandlung widerrufen worden, ohne dass die oder der Betroffene da-
zu Anlass gegeben hat, kann die Gebühr, die für die widerrufene Amtshandlung 
festgesetzt wurde, ganz oder teilweise erlassen werden, wenn dies der Billigkeit 
entspricht.“ 


 
 


14. Im Kostentarif wird in Ziffer 14.4 die Bezeichnung „KOSYNUS“ durch „ITEBS“ ersetzt. 
  


15. Im Kostentarif 14  
 


• erhält die Nr. 14.5 folgende Fassung: 
 


„14.5   für die Abgabe auf Datenträger gilt die Tarifziffer 1.3 der Verwaltungs-
kostensatzung.“ 


 
• wird der Tarifziffer folgende Anmerkung angefügt: 


 
„Anmerkungen zu Nr. 14.1 und 14.2 


a) Gebühren werden nicht erhoben, wenn die Erarbeitung der Auskunft weni-
ger als eine Viertelstunde erfordert 


b) Bei Auskünften zu Ausbildungs- oder Studienzwecken ermäßigt sich die 
Gebühr um die Hälfte“ 


 
 







16. In der Tarifziffer 15  
 
• erhält der Klammerzusatz Tarifziffer 15.1 folgende Fassung: 


 
„(zurzeit in der Fassung vom 22. Mai 2012)“ 


 
• erhält der Klammerzusatz Tarifziffer 15.2 folgende Fassung: 


 
„(zurzeit in der Fassung vom 10. Juli 2013)“ 


 
17. In Tarifziffer 16  


 
• Erhält die Tarifziffer 16.1 folgende Fassung: 


 
„16.1   Löschungsbewilligungen, Stillhalteerklärungen,  


Vorrangeinräumungs-, Pfandentlassungs-  
und sonstige Erklärungen 30,00 bis 90,00 Euro“ 


 
• Wird die Tarifziffer 16.2 gestrichen 


 
• Erhält die Tarifziffer  16.3 folgende Fassung: 


 
„16.3   Ausstellung eines Zeugnisses über das  


Nichtbestehen bzw. die Nichtausübung  
eines gesetzlichen Vorkaufsrechtes 65,00 Euro“ 
(Die Kosten werden nur für die Zeugnis- 
Erteilung selbst erhoben) 


 
18. Die Tarifziffer 17.2 wie folgt korrigiert (die Gebührenhöhe bleibt unverändert): 


 
„17.2  über 500.000 € 1.000,00 Euro“ 
 


19. Im Kostentarif 22 
 
• wird die Gebühr der Tarifziffer 22.1.1 auf „30,00 bis 3.000,00 Euro“ festgesetzt. 


 
• wird die Gebühr der Tarifziffer 22.3 auf „25,00 bis 38,00 Euro“ festgesetzt. 


 
• wird der Text zu Ziffer 22.4 wie folgt korrigiert: 


 
„22.4  Zulassung von Fachbetrieben (Abschnitt VII der Abwassersatzung)“ 


 
• wird die Gebühr der Tarifziffer 22.4.1 lit. c) auf 310,00 Euro erhöht. 


 
• wird die Tarifziffer 22.4.1 wie folgt ergänzt: 


 
„d)   Zulässigkeitsbereich Sanierung von Grundstücks- 
       entwässerungsanlagen     310,00 Euro“ 


 
 
20. In der Tarifziffer 23 wird der Text wie folgt gefasst (die Gebührenhöhe bleibt  


unverändert): 
 


„Bestätigung über Erschließung im Sinne des Baugesetzbuches 
(§ 62 Abs. 2 Nr. 3 lit a) der Niedersächsischen Bauordnung vom 3. April 2012, Nds. 
GVBl. S. 46)“ 


 







 
21. Im Kostentarif wird die Tarifziffer 24 wie folgt geändert (einschl. Gebührenerhöhung): 


 
„Zustimmung zur Verlegung neuer Telekommunikationslinien bzw. zur Änderung 
vorhandener Telekommunikationslinien 
(§ 68 Abs. 3 des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 - BGBl I, Nr. 29,  
Seite 1190, 1215, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20. Juni 2013,  
BGBl I, Seite 1602) 
je Zustimmung                200,00 €“ 


 
 
 


22. Die Tarifziffer 25 erhält folgende Fassung  
 
„25 Leistungen des Gesundheitsamtes 
 
25.1  Vertrauensärztliche Untersuchungen, Beratungsleistungen  
 und Gutachtertätigkeiten des Gesundheitsamtes  
 (ohne technische Untersuchungsleistungen) 5,00 bis 500,00 Euro 
 
25.2 Reiseimpfungen und entsprechende Prophylaxemaßnahmen 
 
25.2.1 Gelbfieberimpfung 40,00 bis   80,00 Euro 
25.2.2 Hepatitis-A-Impfung (2-fach-Impfung) je Impfung 60,00 bis 100,00 Euro 
25.2.3 Hepatitis-B (3-fach-Impfung) je Impfung 55,00 bis 100,00 Euro 
25.2.4 Hepatitis-A und Hepatitis-B-Kombinationsimpfung 
 (3-fach-Impfung) je Impfung  60,00 bis 100,00 Euro 
25.2.5 Hepatitis-A und Typhus-Kombinationsimpfung 80,00 bis 120,00 Euro 
25.2.6 Typhusimpfung 40,00 bis   70,00 Euro 
25.2.7 Tetanus-Diphterie-Keuchhusten-Kombinations- 


impfung 30,00 bis   60,00 Euro 
25.2.8  Tetanus-Diphterie-Keuchhusten-Polio- 


Kombinationsimpfung 50,00 bis   80,00 Euro 
25.2.9 Tollwut (3-fach) je Impfung 65,00 bis   90,00 Euro 
25.2.10 Meningokokken- Impfung 40,00 bis 100,00 Euro 
25.2.11 Polioimpfung 25,00 bis   50,00 Euro 
25.2.12 Masern, Mumps, Röteln-Kombinations- 


impfung 60,00 bis 100,00 Euro 
25.2.13  Beratung, Rezept, Impfung, Zertifikat, auch  


Einzelleistungen, z.B. Beratung und Zertifikat   5,00 bis 100,00 Euro 
 
25.3 Diagnostik sexuell übertragbarer Krankheiten 10,00 bis   50,00 Euro 
 
25.4 Laboruntersuchungen   5,00 bis 100,00 Euro“ 


 
 


 
  







 
 


Art II 
 


Die Satzung über die Erhebung von Rechtsbehelfskosten in Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises (Rechtsbehelfskostensatzung) vom 23. April 1996, zuletzt geändert durch 
die Satzung vom 11. September 2001 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 22 vom 
19.  Oktober 2001, S. 149) wird aufgehoben. 


 
 
 


Art III 
 
§ 7 der Satzung über die Gebühren des Stadtarchivs Braunschweig (Archivgebühren-
ordnung – ArchivGO -) in der Fassung der Ersten Änderungssatzung vom 28. Mai 2003 
erhält folgende Fassung: 
 


„Kosten des Rechtsbehelfs 
 
Für die Bearbeitung von Rechtsbehelfen gegen die Heranziehung zu Gebühren und Aus-
lagen nach dieser Gebührenordnung gelten die entsprechenden Regelungen der Satzung 
über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen und Verwaltungstätigkeiten 
der Stadt Braunschweig auf dem Gebiete des eigenen Wirkungskreises (Verwaltungskosten-
satzung) in der jeweils gültigen Fassung.“  
 


Art IV 
 


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt  
Braunschweig in Kraft. 
 
 
Braunschweig, den 
 


Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 


I.V. 
 
 
 


Geiger 
Stadtrat 


 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Braunschweig, den 
 


Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 


I.V. 
 
 
 


Geiger 
Stadtrat 


 








Änderungen im Kostentarif der Verwaltungskostensatzung


Bisherige Regelungen Neue Regelung entsprechend des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes


§ 11 - Rechtsbehelf § 5 Abs. 2 des Nds. VwKostG (§ 7 Abs. 3 Verwaltungskostensatzung)
Gegen die Heranziehung zu Kosten nach dieser Satzung kann der Kostenschuldner Widerspruch erheben. Kosten einer Amtshandlung, die im förmlichen Verwaltungsverfahren vorgenommen 
Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats - vom Tage nach der Bekanntmachung der Kostenschuld an wird, können durch Bescheid einem anderen Beteiligten auferlegt werden, soweit er 
gerechnet - schriftlich oder zur Niederschrift bie der Stadt einzulegen. Er hat keine aufschiebende Wirkung. sie durch unbegründete Einwendungen oder durch Anträge auf Beweiserhebungen 
schrift bie der Stadt einzulegen. Er hat keine aufschiebende Wirkung. und Rechtsbehelfe verursacht hat, die ohne Erfolg geblieben sind.
§ 12 - Kosten des Rechtsbehelfs
Für die Erhebung von Rechtsbehelfskosten auf dem Gebiete des eigenen Wirkungskreises gilt die Satzung Neue Regelung entsprechend der AllGO
über die Erhebung von Rechtsbehelfskosten in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises in der jeweils 
gültigen Fassung. Nr. 13 des Kostentarifs der Verwaltungskostensatzung (entsprechend Tarifziffer 110 der AllGO)
Rechtsbehelfskostensatzung 13 Gebühren in besonderen Fällen (Ablehnung eines Antrages; Änderung,
Satzung über die Erhebung von Rechtsbehelfskosten in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises Rücknahme oder Widerruf einer Amtshandlung; Widerspruch)
(Rechtsbehelfskostensatzung) vom 23.04.1996, zuletzt geändert durch die Satzung vom 11.09.2001 
(Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 22 vom 19.10.2001, S. 149) 13.1 Ablehnung eines Antrages
Auszug Anlage I Ablehnung eines Antrages auf Vornahme einer Amtshandlung aus anderen Gründen


als wegen Unzuständigkeit der Behörde nach Zeitaufwand
höchstens bis zur Höhe der für die


Vornahme der Amtshand-
lung festzusetzenden
Gebühr


mindestens 12 Euro, soweit nicht für
die Vornahme der Amts-
handlung eine geringere
Gebühr vorgesehen ist.


13.2 Änderung, Rücknahme, Widerruf einer Amtshandlung, Nachträgliche Änderung, 
Rücknahme, Widerruf einer Amtshandlung, sofern die oder der Betroffene dazu
Anlass gegeben hat und


13.2.1 wenn im Zeitpunkt der Tätigkeit für die Amtshandlung eine Gebühr 
vorgesehen ist nach Zeitaufwand
höchstens bis zur Höhe der für die


Vornahme der Amtshand-
lung festzusetzenden
Gebühr


mindestens 12 Euro
13.2.2 wenn im Zeitpunkt der Tätigkeit für die Amtshandlung eine Gebühr 


nicht vorgesehen ist 12 bis 1.750 Euro 
13.3 Zurücknahme eines Antrages auf Vornahme einer Amtshandlung nach Beginn seiner 


sachlichen Bearbeitung, jedoch vor deren Beendigung
13.3.1 wenn die Gebührenberechnung für die Amtshandlung nach einem 


Zeitaufwand erfolgt nach dem bis zur Zurück-
nahme des Antrages
entstandenen Zeitaufwand


13.3.2 in anderen Fällen bis zu 75 v.H. der für die Amts-
handlung festzusetzenden Gebühr


mindestens 12 Euro, soweit nicht für die 
Vornahme der Amtshandlung eine 
geringere Gebühr vorgesehen ist


Anlage 4


Änderungen im Kostentarif wegen Aufhebung der Rechtsbehelfskostensatzung







Rechtsbehelfskostensatzung - Auszug Anlage II
13.4 Widerspruch
13.4.1 Entscheidung über einen Widerspruch, soweit der Widerspruch erfolglos bleibt oder der Wider-


spruch nur deshalb Erfolg hat, weil die Amtshandlung aufgrund unrichtiger oder unvollständiger 
Angaben vorgenommen oder abgelehnt worden ist


13.4.1.1 in einer gebührenpflichtigen Angelegenheit das Eineinhalbfache der Gebühr,
die für die angefochtene Ent-
scheidung anzusetzen war


mindestens 50 Euro
13.4.1.2 wenn für die angefochtene Amtshandlung eine Gebühr nicht vorgesehen oder die Amtshandlung


gebührenfrei war 30 bis 3.000 Euro
13.4.1.3 wenn der erfolglose Widerspruch von einem Dritten 30 bis 3.000 Euro
13.4.2 Entscheidung über einen ausschließlich gegen eine Kostenfestsetzung eingelegten Widerspruch, 


soweit der Widerspruch erfolglos bleibt bis zu 10 v.H. des
strittigen Betrages


mindestens 15 Euro
13.4.3 Zurücknahme eines Widerspruches nach Beginn seiner sachlichen Bearbeitung jedoch vor deren


Beendigung
13.4.3.1 wenn die Gebührenberechnung für die Amtshandlung  nach dem 


Zeitaufwand erfolgt nach dem bis zur Zurücknahme
des Widerspruchs entstandenen 
Zeitaufwand


mindestens 15 Euro
13.4.3.2 in anderen Fällen bis zu 75 v.H. der Gebühr


nach 13.4.1 oder 13.4.2
mindestens 15 Euro


13.4.4 Wird dem Widerspruch teilweise stattgegeben oder wird er teilweise zurückgenommen, so 
ermäßigt sich bei vermögens-rechtlichen Angelegenheiten die zu errechnende Gebühr nach dem 
Verhältnis der Abweisung oder der Zurückweisung zu dem geltend gemachten Anspruch. Die 
Gebühr beträgt jedoch mindestens ¼ der zu errechnenden Gebühr.
Bei nichtvermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Hälfte der zu errechnenden Gebühr 
zu erheben.


Anmerkungen zu Tarifziffer 13:
a) Gebühren nach dieser Tarifziffer sind nur zur erheben, soweit nicht andere Tarifziffern 


des Kostentarifs oder andere Rechtsvorschriften besondere Regelungen enthalten.
b) Für den Zeitaufwand ist je angefangene halbe Stunde der Kostensatz nach Tarifziffer 4 anzusetzen.
c) Ist eine Amtshandlung widerrufen worden, ohne dass die oder der Betroffene dazu Anlass gegeben


hat, kann die Gebühr, die für die widerrufene Amtshandlung festgesetzt wurde, ganz oder teilweise 
erlassen werden, wenn dies der Billigkeit entspricht.
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Änderungen im Kostentarif der Verwaltungskostensatzung


aktuelle Gebühr/ Basis aktuelle Kosten bzw. Vorschlag
lfd. Nr. Gegenstand Pauschalbetrag aktueller Kostentarif neue Gebühr


in € aus anderen Vorschriften in € in €
1 Abschriften, Durchschriften und andere Vervielfältigungen
1.1 - 1.3  
1.4 Rückvergrößerungen von Mikrofilmen und Mikrofiches  
1.4.1 Sucharbeiten im Buch- bzw. Mikrofilmbestand zur Vorbereitung von  


Foto- und Vervielfältigungstätigkeiten für jede angefangene Viertelstunde  6,20 eigene Kalkulation 5,92 bis 8,89 7,20
1.4.2 je Vergrößerung  
1.4.2.1 bis zum Format DIN A 4 0,60 bis 1,50 eigene Kalkulation 1,18 bis 1,48 1,00 bis 1,50
1.4.2.2 bis zum Format DIN A 3 1,20 bis 2,50 eigene Kalkulation 1,78 bis 2,37 1,70 bis 2,50
3 Akteneinsicht je angefangene halbe Stunde
6 Auszüge aus Bauleitplänen, Signallageplänen, Signalzeitplänen 


u. dgl. Kostenrechnung Ø 26,47
6.1.4 bisher Vervielfältigung im Format DIN A 2, überwiegend s/w-Anteile 13,00


Vervielfältigung im Format DIN A 2, überwiegend Farbvollflächen 18,00
6.1.4 neu Vervielfältigung im Format DIN A 2


schwarz/weiß eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 3,50 3,50
Farbe bis 10 % (Farbig Strich) eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 12,00 12,00
Farbe bis 80 % (Farbig Fläche) eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 18,00 18,00
Farbe mehr als 80 % (Farbig intensiv) eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 23,00 23,00


6.1.5 bisher Vervielfältigung im Format DIN A 1, überwiegend s/w-Anteile 16,50
Vervielfältigung im Format DIN A 1, überwiegend Farbvollflächen 22,00


6.1.5 neu Vervielfältigung im Format DIN A 1
schwarz/weiß eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 4,50 4,50
Farbe bis 10 % (Farbig Strich) eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 15,00 15,00
Farbe bis 80 % (Farbig Fläche) eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 22,00 22,00
Farbe mehr als 80 % (Farbig intensiv) eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 29,00 29,00


6.1.6 bisher Vervielfältigung im Format DIN A 0, überwiegend s/w-Anteile 24,90
Vervielfältigung im Format DIN A 0,überwiegend Farbvollflächen 34,90


6.1.6 neu Vervielfältigung im Format DIN A 0
schwarz/weiß eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 7,50 7,50
Farbe bis 10 % (Farbig Strich) eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 20,00 20,00
Farbe bis 80 % (Farbig Fläche) eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 29,00 29,00
Farbe mehr als 80 % (Farbig intensiv) eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 39,00 39,00


6.1.7 bisher Vervielfältigung im Format > DIN A 0,  überwiegend s/w-Anteile 38,00
Vervielfältigung im Format > DIN A 0, überwiegend Farbvollflächen 56,00


6.1.7 neu im Format > DIN A 0
schwarz/weiß
   je 10 cm Überlänge eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 0,70 0,70
Farbe bis 10 % (Farbig Strich)
   je 10 cm Überlänge eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 2,50 2,50
Farbe bis 80 % (Farbig Fläche)
   je 10 cm Überlänge eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 3,50 3,50
Farbe mehr als 80 % (Farbig intensiv)
   je 10 cm Überlänge eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 4,50 4,50


Anlage 2


Änderungen im Kostentarif, insbesondere eigene Kalkulationen


Anpassung an die Regelungen der AllGO - siehe Anlage 3


Anpassung an die Regelungen der AllGO - siehe Anlage 3







6.2 bisher Ermäßigung des Pauschbetrages bei Mehrausfertigung der Formate DIN A 4
und DIN A 3 je Auszug auf 40 v. H. der Gebühr nach 6.1.1 


6.2 neu Zuschläge / Ermäßigungen für die Tarife 6.1.4 bis 6.1.7
6.2.1 Papierzuschläge für hochwertigere Papiersorten (in Euro pro qm)


Premium Satin (120 g/qm) eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 2,20 2,20
Posterpapier matt (150 g/qm) eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 3,30 3,30
Fotopapier semimatt (170 g/qm) eigene Kalkulation  = int. Leistungsverr. 6,00 6,00


6.2.2 Ermäßigungen
Ab dem fünften Druck derselben Vorlage ermäßigt sich die Gesamtgebühr
für alle Exemplare des Abdrucks um 10,00% 10,00%


7 Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen und Ausweise
bisher
neu: Aufhebung der Gebührenbefreiung (Streichung § 4 Abs. 1 Nr. 4 der Verwaltungskostensatzung)
7.5 neu Ausstellung von steuerlichen Bescheinigungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge eigene Kalkulation durchschnittlich 20,00 6,00 bis 40,00
8 Fotoarbeiten
8.1 Neuaufnahmen (auch Digitalfotografie) 16,35 eigene Kalkulation 18,97 19,00
8.3 bisher Abzüge und Vergrößerungen color können nur im Fachhandel hergestellt werden.


Der entsprechende Rechungsbetrag wird als Auslagenersatz erhoben.
Für die mit der Auftragsvergabe erforderlichen Tätigkeiten je Auftrag 6,65 eigene Kalkulation


8.3 neu Für den Fall, dass die Stadt Abzüge und Vergrößerungen im Fachhandel herstellen
lässt, wird der entsprechende Rechnungsbetrag als Auslagenersatz erhoben.
Für die mit der Auftragsvergabe erforderlichen Tätigkeiten je Auftrag eigene Kalkulation 9,48 9,50


9 Video-, Medienproduktionen und -dienstleistungen
je angefangene halbe Stunde Arbeitszeit 30,50 eigene Kalkulation 30,00 30,00


10 Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen
13 Gebühren in besonderen Fällen (Ablehnung eines Antrages; Änderung


Rücknahme, Widerruf einer Amtshandlung, Widerspruch)
14 Statistik, Recherche 


Schriftliche Auskünfte
14.5 bisher Abgabe auf Datenträger (Diskette, CD-ROM), je Datenträger zusätzlich 4,00
14.5 neu für die Abgabe auf Datenträger gilt die Tarifziffer 1.3 der Verwaltungskostensatzung AllGO, Nr. 1.3 2,50 / 5,00
neu Anmerkungen zu Nr. 14.1 und 14.2  
15 Vermessungskosten
15.1 Vermessungskosten für Liegenschaftsvermessungen richten sich


nach der Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen (KOVerm)
in der jeweils geltenden Fassung .


neu: (zurzeit in der Fassung vom 22. Mai 2012) aktuell: Fassung vom 11. Sept. 2008 neu: Fassung vom 22. Mai 2012
15.2 Vermessungskosten für vermessungstechnische Leistungen werden nach der 


Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der jeweils geltend 
Fassung berechnet.


neu: (zurzeit in der Fassung vom 10. Juli 2013) aktuell: Fassung vom 11. August 2009 neu: Fassung vom 10. Juli 2013
16 Vermögensverwaltung
16.1 bisher Vorrangseinräumungs-, Pfandentlassungs-und sonstige Erklärungen 30,00 bis 90,00
16.1 neu Löschungsbewilligungen, Stillhalteerklärungen, Vorrangseinräumungs-, 30,00 bis 90,00 €


Pfandentlassungs-und sonstige Erklärungen
16.2 Löschungsbewilligungen 30,00
16.3 bisher Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die 65,00


Nichtausübung eines Vorkaufsrechtes
(Die Kosten werden nur für die Zeugniserteilung selbst erhoben)


16.3 neu Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die  
Nichtausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechtes Klarstellung des Tatbestandes / Gebühr unverändert 65,00
(Die Kosten werden nur für die Zeugniserteilung selbst erhoben)  


unverändert


Tarif wird gestrichen / ist in Nr. 16.1 enthalten


bisher ohne Gebühr


Gebührenbefreiung für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 der Verwaltungskostensatzung)


Anpassung an die Regelungen der AllGO - siehe Anlage 3


Anpassung an die Regelungen der AllGO - siehe Anlage 3 (zu Tarifziffer 1.3)


Aufnahme in die Verwaltungskostensatzung entsprechend der Regelungen der AllGO - siehe Anlage 4







17 bisher Übernahme von Bürgschaften, Verplichtungen aus Gewährverträgen
und Bestellung ähnlicher Sicherheiten


17.1 bis zu 500 000 €  750,00
17.2 bis zu 500 000 €  1.000,00
17 neu Übernahme von Bürgschaften, Verplichtungen aus Gewährverträgen  


und Bestellung ähnlicher Sicherheiten
17.1 bis zu 500 000 €  750,00
17.2 über 500 000 €  Korrektur des Tatbestandes / Gebühr unverändert 1.000,00
22 Leistungen des Bereichs Stadtentwässerung
22.1 Genehmigung für Bau, Änderung und Betrieb von Grundstücks-


entwässerungsanlagen
22.1.1 Erteilung 30,00 bis 1.600,00 eigene Kalkulation minimal Ø 31,11 30,00 bis 3.000,00
22.3 Anlagen- und Betriebskontrollen sowie Abnahmen und Prüfungen von


Grundstücksentwässerungsanlagen, je angefangener halber Stunde 20,00 bis 33,00 eigene Kalkulation 23,80 bis 38,00 25,00 bis 38,00
22.4 bisher Zulassung von Fachbetrieben (Abschnitt VIII der Abwassersatzung)
22.4 neu Zulassung von Fachbetrieben (Abschnitt VII der Abwassersatzung) Korrektur des Verweises auf die Abwassersatzung
22.4.1 Erstmalige Aufnahme in das Register der zugelassenen Fachbetriebe


(gültig für zwei Jahre)
c) Zulässigkeitsbereich Inspektion und Dichtheitsprüfung von Grundstücksent-
   wässerungsanlagen 260,00 eigene Kalkulation 310,37 310,00


neu: d) Zulässigkeitsbereich Sanierung von Grundstücksentwässerungsanlagen eigene Kalkulation 310,37 310,00
23 Bestätigung über Erschließung im Sinne des Baugesetzbuches
bisher: (§ 69a Abs. 1 Nr. 5 der Niedersächsischen Bauordnung in der Fassung der


Bekanntmachung vom 10. Februar 2003, Nds. GVBl. S. 89, zuletzt geändert durch
Art. 2 des Gesetzes vom 14. November 2006, nds. GVBl. S. 530) 51,00


neu: (§ 62 Abs. 2 Nr. 3 lit a) der Niedersächsischen Bauordnung vom 3. April 2012,
Nds. GVBl. S. 46) Anpassung der Rechtsgrundlage / Gebühr unverändert 51,00


24 Zustimmung zur Verlegung neuer Telekommunikationslinien 
bzw zur Änderung vorhandener Telekommunikationslinien


bisher: (§ 68 Abs. 3 des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004
 - BGBl I, Nr. 29, Seite 1190, 1215, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. August
2009, BGBl I; Seite 2821)


neu: (§ 68 Abs. 3 des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004
 - BGBl I, Nr. 29, Seite 1190, 1215, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juni 2013,
 BGBl I, Seite 1602)
je Zustimmung  


25 Leistungen des Gesundheitsamtes
25.1 Vertrauensärztliche Untersuchungen , Beratungsleistungen und Gutachtertätig-


keit des Gesundheitsamtes (ohne technische Untersuchungsleistungen) 5,00 bis 357,90 eigene Kalkulation minimal Ø 4,66 5,00 bis 500,00
25.2
25.2.1 Gelbfieberimpfung 35,75 bis 46,00 eigene Kalkulation minimal Ø 44,49 40,00 bis 80,00
25.2.2 Hepatitis-A-Impfung (2-fach-Impfung), je Impfung 56,20 bis 76,00 eigene Kalkulation minimal Ø 63,66 60,00 bis 100,00
25.2.3 Hepatitis-B (3-fach-Impfung) je Impfung eigene Kalkulation minimal Ø 67,66 55,00 bis 100,00
25.2.4 Hepatitis-A- und B-Kombinationsimpfung (3-fach-Impfung), je Impfung 66,40 bis 81,80 eigene Kalkulation minimal Ø 81,19 60,00 bis 100,00
25.2.5 Hepatitis-A und Thyphus-Kombinationsimpfung eigene Kalkulation minimal Ø 80,08 80,00 bis 120,00
25.2.6 Typhusimpfung 35,75 bis 56,20 eigene Kalkulation minimal Ø 33,16 40,00 bis 70,00
25.2.7 Tetanus-Diphterie-Keuchhusten-Kombinationsimpfung eigene Kalkulation minimal Ø 33,22 30,00 bis 60,00
25.2.8 Tetanus-Diphterie-Keuchhusten-Polio-Kombinationsimpfung eigene Kalkulation minimal Ø 48,51 50,00 bis 80,00
25.2.9 Tollwut (3-fach) je Impfung eigene Kalkulation minimal Ø 67,61 65,00 bis 90,00
25.2.10 Meningokokken- Impfung eigene Kalkulation minimal Ø 65,73 40,00 bis 100,00
25.2.11 Polioimpfung eigene Kalkulation minimal Ø 27,87 25,00 bis 50,00
25.2.12 Masern, Mumps, Röteln-Kombinationsimpfung eigene Kalkulation minimal Ø 55,47 60,00 bis 100,00


-


-
-


 -


-


-


-
-


-


Anpassung an die Regelungen der AllGO - siehe Anlage 3
Anpassung der Rechtsgrundlage







25.2.13 Beratung, Rezept, Impfung, Zertifikat, auch Einzelleistungen, z.B. Beratung und Zertifikat
eigene Kalkulation minimal Ø 4,66 5,00 bis 100,00


25.3 Diagnostik sexuell übertragbarer Krankheiten 10,00 bis 25,50 eigene Kalkulation minimal Ø 10,00 bis 50,00


25.4 Laboruntersuchunen 5,00 bis 76,00 eigene Kalkulation minimal Ø 4,66 5,00 bis 100,00


-
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Änderungen im Kostentarif der Verwaltungskostensatzung


Bisherige Regelung in der Verwaltungskostensatzung Neue Regelung entsprechend der AllGO
Tarifziffer der Verwaltungskostensatzung Tarifziffern der AllGO


1 Abschriften, Durchschriften und andere Vervielfältigungen 1 Fotokopien, Ausfertiguangen, Abschriften, Überlassung elektronischer Dateien


1.1 Fotokopien 1.1 Herstellen von Fotokopien durch die Kostenschuldnerin oder
1.1.1 Fotokopien, schwarzweiß, je Seite den Kostenschuldner mit einem behördlichen Kopiergerät, je Seite
1.1.1.1 bis zum Format DIN A 4 0,06 bis 0,60 1.1.1 bis zum Format DIN A 4 0,06 bis 0,90
1.1.1.2 im Format DIN A 3 0,30 bis 1,20 1.1.2 im Format DIN A 3 0,30 bis 3,00
1.1.1.3 bei größeren Formaten bis zu 15,00 1.1.3 bei größeren Formaten bis 15,00
1.1.2 Fotokopien, farbig, je Seite 0,90 bis 3,00


A n m e r k u n g e n   zu Nr. 1.1
a) Die Gebühr für vom Kostenschuldner selbst erstellte Fotokopien bestimmt


sich nach Nr. 1.1. Für von der Behörde erstellte Fotokopien gelten die
Pauschbeträge nach Nr. 1.2


b) Die Spanne trägt den durch Konstruktion und Einsatzmöglichkeiten der Ge-
räte bedingten Unterschieden in der Höhe des Aufwandes Rechnung.
Maßgebend für die Höhe des Pauschbetrages oder der Gebühr im Einzelfall
sind Typ und Ausnutzungsgrad des Gerätes.


1.2 Schreibauslagen 1.2 Herstellen von Ausfertigunge, Abschriften und Fotokopien durch Beschäf-
1.2.1 Schreibauslagen, je Seite, unabhängig von der Art der Herstellung, in tigte von Behörden, je Seite


derselben kostenpflichtigen Angelegenheit bis zum Format DIN A 3 1.2.1 bis zum Format DIN A 3
1.2.1.1 für die ersten 50 Seiten 0,60 1.2.1.1 für die ersten 50 Seiten 0,60
1.2.1.2 für jede weitere Seite 0,17 1.2.1.2 für jede weiter Seite 0,17
1.2.2 Schreibauslagen, je Seite, unabhängig von der Art der Herstellung, in 1.2.2 bei größeren Formaten als DIN A 3, je Seite Gebühr


derselben kostenpflichtigen Angelegenheit bei größeren Formaten als DIN A 3 Gebühr nach
nach 1.1.3


1.1.1.3
A n m e r k u n g   zu Nr. 1.2 1.3 Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien, je Datei
Schreibauslagen werden erhoben für Ausfertiguangen, Fotokopien oder 1.3.1 wenn die Daten für die Überlassung gespeichert werden müssen 5,00
Abschriften, die 1.3.2 im Übrigen 2,50
a) auf Antrag erteilt, ausgefertigt oder per Telefax übermittelt werden
b) aus vom Kostenschuldner zu vertretenden Gründen angefertigt worden sind.


1.3 bei außergewähnlichen Personal- und Sachaufwendungen für die Anferti-
gung von Vervielfältigungen kann die Gebühr nach dem Umfang des Ver-
waltungsaufwandes heraufgesetzt werden um höchstens 2,50


3 Akteneinsicht je angefangene halbe Stunde 12,00 1.4 Akteneinsicht
Gewährung von Akteneinsicht nach Zeitaufwand *)


jedoch mindestens 14,00
bei Versendung der Akten, je Sendung zuzüglich 12,00
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A n m e r k u n g   zu Nr. 1.4
a) Die Gebühr wird nicht erhoben, wenn die Akteneinsicht in einem laufenden


Verfahren an Verfahrensbeteiligte gewährt wird.
b) Die Aufwendungen, die Dritten für die Versendung der Akten zu zahlen sind,


sind in der Gebühr nicht enthalten und gesondert als Auslagen zu erheben.


*) für den Zeitaufwand einer viertel Stunde wird nach § 1 Abs. 4 der Allgemeinen 
Gebührenordnung ein Betrag von 14,50 Euro angesetzt.


10 Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen 36 Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen
Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen (auch
und andere zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten gewerblicher Art) sowie sonstige auf Antrag vorzunehmende
vorgenommene Amtshandlungen, wenn keine andere Amtshandlungen, für die in diesem Kostentarif oder in anderen 
Gebühr vorgeschrieben ist 12,00 bis 2060,00 Rechtsvorschriften besondere Gebühren weder bestimmt sind 


noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist 12,00 bis 2060,00


24 Zustimmung zur Verlegung neuer Telekommunikationslinien 101 Telekommunikationsgesetz
bzw zur Änderung vorhandener Telekommunikationslinien Schriftliche Zustimmung zur Verlegung neuer Telekommunikations-
(§ 68 Abs. 3 des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 linien und zur Änderung vorhandener Telekommunikationslinien
 - BGBl I, Nr. 29, Seite 1190, 1215, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juni 2013, nach § 68 Abs. 3 200,00
 BGBl I, Seite 1602)
je Zustimmung 90,00





		Anlage 3



